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1. Urheberrecht – Luftbildaufnahmen mittels einer 
Drohne

Die im Urheberrechtsgesetz geregelte Panoramafreiheit 
bezweckt die Freistellung der Nutzung von Werken, wenn 
und soweit sie Teil des von der Allgemeinheit wahrnehm-
baren Straßen- oder Landschaftsbildes sind. Bei der Aus-
legung der Regelung muss eine Abwägung zwischen der 
Informations- und Kommunikationsfreiheit der Werknutzer 
und dem berechtigten Interesse der Urheber, an der wirt-
schaftlichen Nutzung ihrer Werke tunlichst angemessen 
beteiligt zu werden, erfolgen.

Im Falle der Nutzung von durch Drohnen aus der Luft an-
gefertigten Lichtbildern in Buchveröffentlichungen geht die 
Abwägung zugunsten des Interesses der Urheber der foto-
grafierten Werke aus. Unter Zuhilfenahme einer Drohne ge-
fertigte Luftbildaufnahmen von urheberrechtlich geschütz-
ten Werken fallen also nicht unter die Panoramafreiheit.

2. „Cashless“-Zahlungssysteme – Keine Gebühr für 
Guthabenauszahlung

Mittlerweile werden bei Veranstaltungen wie z.B. Festivals 
häufig „Cashless“-Zahlungssysteme verwendet, um den 
Kauf von Speisen, Getränken, Merchandise oder anderen 
Services zu erleichtern. Der Ablauf ist normalerweise wie 
folgt:

• Besucher erhalten beim Eintritt eine spezielle Karte oder 
ein RFID-Armband, das sie mit Guthaben z.B. per Kredit-
karte oder EC-Karte aufladen können.

• Während der Veranstaltung kann dann an Verkaufsstän-
den und Bars durch Anhalten der Karte oder des Arm-
bands bezahlt werden. Der entsprechende Betrag wird 
vom aufgeladenen Guthaben abgebucht.

• Eine Erstattung nicht verbrauchten Guthabens erfolgt 
i.d.R. nach der Veranstaltung auf das ursprüngliche Zah-
lungsmittel.
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Der Bundesgerichtshof hat nun in seinem Urteil v. 11.9.2024 
entschieden, dass eine von einem Festivalveranstalter 
in den AGBs verwendete Klausel, die eine Erhebung einer 
Auszahlungsgebühr (Payout Fee) i.H. von 2,50 € bei nicht 
verbrauchten Guthaben vorsah, unwirksam ist.

3. AGB im Internet – Verweis dazu im Werbebrief

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch werden Allgemeine 
Geschäftsbedingungen u.a. nur dann Bestandteil eines Ver-
trags, wenn der Verwender bei Vertragsschluss der anderen 
Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer 
Weise, die auch eine für den Verwender erkennbare körper-
liche Behinderung der anderen Vertragspartei angemessen 
berücksichtigt, von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen.

In einem vom Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) ent-
schiedenen Fall hatte ein Telekommunikationsunterneh-
men eine Vielzahl von Verbrauchern mit einem Werbebrief 
angeschrieben. Dieser enthielt u.a. ein Anschreiben und ein 
Antwortschreiben mit auszugsweise folgendem Text: „Ja, 
ich möchte von Ihrem Tarif ... profitieren. Es gelten die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen (abrufbar über www...de)“. 
Verbraucher, die das Angebot annehmen wollten, mussten 
den Auftrag ebenfalls per Briefpost zurückschicken.

Die OLG-Richter entschieden, dass der Hinweis auf die im 
Internet auffindbaren AGBs hier nicht ausreichte, damit die-
se Bestandteil des Vertrages wurden. Der Verweis stellte 
hier einen Medienbruch dar. So hätten die AGBs ohne Pro-
bleme dem Werbeschreiben beigefügt werden können. Hin-
zu kommt, dass nicht davon ausgegangen werden konnte, 
dass die angeschriebenen Personen über ein internetfähi-
ges und an das Internet angeschlossenes Gerät verfügen.

4. Fristlose Kündigung bei vorgetäuschter  
Arbeitsunfähigkeit

Der Beweis krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit (AU) 
wird in der Regel durch die Vorlage einer ärztlichen AU-Be-
scheinigung geführt. Die ordnungsgemäß ausgestellte AU-
Bescheinigung ist das gesetzlich ausdrücklich vorgesehe-
ne und insoweit wichtigste Beweismittel für das Vorliegen 
krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit.

Der Arbeitgeber kann den Beweiswert der AU-Bescheini-
gung jedoch dadurch erschüttern, dass er tatsächliche Um-
stände darlegt und im Bestreitensfall beweist, die Zweifel 
an der Erkrankung des Arbeitnehmers geben, mit der Folge, 
dass der ärztlichen Bescheinigung kein Beweiswert mehr 
zu kommt. Ein „bloßes Bestreiten“ der AU reicht nicht.

Zu dieser Problematik hatte das Landesarbeitsgericht Nie-
dersachsen über folgenden Fall zu entscheiden: In einem 

Personalgespräch am 7.9.2022 teilte die Schulleiterin einer 
angestellten Lehrerin mit, dass zu Beginn der niedersäch-
sischen Sommerferien am 6.7.2023 und an den folgenden 
Tagen Urlaub nicht gewährt werden könne. In der Folgezeit 
bestand die Lehrerin darauf, am 6.7.2023 Urlaub zu be-
kommen, was die Schulleitung ablehnte. Am 5.7.2023 teil-
te die Lehrerin der Schulleiterin telefonisch mit, dass es ihr 
nicht gut gehe und legte für die Zeit vom 5.7.2023 bis zum 
7.7.2023 eine AU vor. Trotz der vorliegenden AU nahm sie 
am 6.7.2023 an einem Trainer-Lizenz-Lehrgang (C-Lizenz) 
teil, wovon die Schulleitung Kenntnis bekam. Daraufhin wur-
de das Arbeitsverhältnis am 18.7.2023 fristlos gekündigt.

Die außerordentliche Kündigung ist wirksam. Die vorge-
täuschte AU rechtfertigt auch nach der gebotenen umfas-
senden Interessenabwägung die außerordentliche Kündi-
gung des Arbeitsverhältnisses.

5. Zielvereinbarung für Tantieme

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte zu entscheiden, ob 
ein Arbeitgeber schadensersatzpflichtig wird, wenn er bei 
einer Tantieme die Ziele einseitig festlegt. In dem Fall aus 
der Praxis sah der Arbeitsvertrag eines Arbeitnehmers ein 
jährliches Grundgehalt von 180.000 € vor. Zusätzlich wurde 
die Möglichkeit einer erfolgsabhängigen Tantieme bis zur 
gleichen Höhe zugesichert, die an das Erreichen bestimm-
ter wirtschaftlicher Ziele gebunden war, welche gemeinsam 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer festgelegt werden 
sollten. Sofern keine Einigung erzielt werden konnte, sah 
der Vertrag vor, dass der Arbeitgeber die Ziele einseitig be-
stimmen durfte – was dieser für das Jahr 2020 auch tat. 
Der Arbeitnehmer hatte jedoch den Vertrag bereits zum 
31.12.2020 gekündigt und der Arbeitgeber gewährte ihm 
daher für 2020 keine Tantieme. Der Arbeitnehmer forderte 
daraufhin Schadensersatz für die entgangene Tantieme.

Das BAG entschied zugunsten des Arbeitnehmers. „Hat sich 
der Arbeitgeber vertraglich verpflichtet, mit dem Arbeitneh-
mer für eine Zielperiode Ziele zu vereinbaren, an deren Errei-
chen eine Tantieme- oder Bonuszahlung geknüpft ist, erfüllt 
er diese Vertragspflicht regelmäßig nur, wenn er mit dem Ar-
beitnehmer Verhandlungen über den Abschluss einer Ziel-
vereinbarung führt und es diesem ermöglicht, auf die Fest-
legung der Ziele Einfluss zu nehmen“, so die BAG-Richter.

Hinweis: Grundlegend ist die Unterscheidung Zielvereinba-
rungen und Zielvorgaben. Bei Zielvereinbarungen sind nach 
der vertraglichen Regelung die Ziele, von deren Erfüllung 
die erfolgsabhängige variable Vergütung abhängt, von den 
Arbeitsvertragsparteien gemeinsam festzulegen. Hingegen 
werden Zielvorgaben allein vom Arbeitgeber getroffen, dem 
dafür ein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht einge-
räumt wird.
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6. Unfall bei Firmen-Fußballturnier  
ist kein Arbeitsunfall

Verletzt sich ein Arbeitnehmer bei einem firmeninternen 
Fußballturnier, handelt es sich nicht um einen Arbeitsunfall. 
Zu dieser Entscheidung kam das Bundessozialgericht mit 
seinem Urteil v. 26.9.2024.

Dazu lag den Richtern der nachfolgende Sachverhalt zur 
Entscheidung vor: Eine Unternehmensgruppe veranstaltet 
jährlich ein Firmen-Fußballturnier. An dem betreffenden 
Turnier nahmen 80 Mitarbeiter teil und ein Arbeitnehmer 
verletzte sich beim Spiel am Knie. Die Berufsgenossen-
schaft lehnte es ab, den Unfall als Arbeitsunfall zu ent-
schädigen und führte an, dass der Mitarbeiter weder seiner 
Beschäftigung als Kommissionierer nachgegangen noch 
das Fußballturnier Bestandteil des Betriebssports oder ei-
ner betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung war. Ferner 
diente die Veranstaltung dem Unternehmen auch nicht als 
Werbeplattform.

Mit der Teilnahme am Fußballturnier und am konkreten 
Fußballspiel erfüllte der Arbeitnehmer keine geschuldete 
Haupt- oder Nebenpflicht aus seinem Beschäftigungsver-
hältnis. Im Unfallzeitpunkt war er auch weder unter dem 
Gesichtspunkt des Betriebssports noch der betrieblichen 
Gemeinschaftsveranstaltung versichert, weil zum einen der 
Wettkampfcharakter im Vordergrund stand, zum anderen 
die Veranstaltung von vornherein nur auf den fußballinter-
essierten Teil der Belegschaft ausgerichtet war.

Unter Werbungsgesichtspunkten begründet die Teilnahme 
an einer Sportveranstaltung nicht allein deswegen Unfall-
versicherungsschutz, weil die Veranstaltung betrieblich 
unterstützt wird und eine Berichterstattung in der Presse 
erfolgt. Solange die Sportveranstaltung vom Beschäfti-
gungsunternehmen nicht zielgerichtet in der Öffentlichkeit 
als Werbeplattform genutzt wird, stellt der mit einer nach-
träglichen Presseberichterstattung bezweckte Werbeeffekt 
nicht mehr als einen rechtlich unwesentlichen Reflex dar.

7. Kinderwunschbehandlung – Kostenübernahme  
der Krankenkasse

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg (LSG) hat 
eine für die Praxis bedeutsame Auslegung einer Vorschrift 
aus dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch vorgenommen. 
Nach den gesetzlichen Vorgaben umfassen die Leistun-
gen der Krankenbehandlung auch medizinische Maßnah-
men zur Herbeiführung einer Schwangerschaft, wenn nach 
ärztlicher Feststellung hinreichende Aussicht besteht, dass 
durch die Maßnahmen eine Schwangerschaft herbeigeführt 
wird. Eine hinreichende Aussicht besteht nicht mehr, wenn 
die Maßnahme drei Mal ohne Erfolg durchgeführt worden 
ist.

Für die Anzahl der erfolglosen Versuche ist nur auf diesel-
be Behandlungsmethode abzustellen; dass daneben auch 
weitere erfolglose Versuche mit anderen Methoden unter-
nommen wurden, ist grundsätzlich unbeachtlich, entschie-
den die LSG-Richter.

8. Maklervertrag – Aufwendungsersatz bei  
Beendigung der Verkaufsabsicht

Gibt ein Kunde seine Verkaufsabsicht auf, kann der Makler 
grundsätzlich nur Ersatz der konkret durch die Bearbeitung 
des einzelnen Auftrags entstandenen Kosten verlangen. 
Soll sich der Aufwendungsersatz nach AGB-Regelungen 
auch auf die Zahlung von Gemeinkosten erstrecken (hier: 
anteilige Bürokosten), ist die Klausel zum Aufwendungser-
satz insgesamt unwirksam.

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) hat damit 
einen Anspruch der Maklerin auf Zahlung von rund 11.500 € 
abgelehnt.

Zwar kann eine Pflicht des Maklerkunden zum Aufwen-
dungsersatz grundsätzlich in Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen vereinbart werden. Sie müssen sich dann aber 
„wirklich und ausschließlich auf den Ersatz von konkretem 
Aufwand beziehen“, betonten die OLG-Richter. Eine darü-
berhinausgehende Pflicht zum Aufwendungsersatz lässt 
sich in AGBs nicht wirksam vereinbaren. Grundsätzlich ist 
beim Maklervertrag die Provision vom Erfolg der Tätigkeit 
abhängig. Bürokosten sind laufende Gemeinkosten, die 
beim Makler grundsätzlich fest eingeplant sind und keine 
Aufwendungen für einen konkreten Kunden.

9. Verkehrssicherungspflicht – Schneefanggitter  
erforderlich?

Eine Autobesitzerin forderte Schadensersatz von einer 
Grundstückseigentümerin, nachdem ihr Fahrzeug durch 
eine Dachlawine beschädigt worden war. Die Frau parkte 
ihr Auto bei starkem Schneefall in der Nähe eines Hauses. 
Am nächsten Tag, bedingt durch extreme Wetterbedingun-
gen, ging Schnee vom Dach ab und stürzte auf das Auto. 
Sie führte an, dass die Grundstückseigentümerin ihrer Ver-
kehrssicherungspflicht nicht ausreichend nachgekommen 
war, denn das Dach hätte mit einem Schneefanggitter aus-
gestattet sein müssen. Ihrer Ansicht nach wäre eine sol-
che Absicherung nötig gewesen, weil das Dach eine starke 
Neigung von über 45 Grad aufwies, wodurch die Gefahr von 
Dachlawinen erhöht war. Alternativ hätte die Eigentümerin 
zumindest Warnschilder anbringen müssen.

Ob eine Verkehrssicherungspflicht besteht, ist aus einer 
Gesamtbetrachtung der Umstände heraus zu entscheiden. 
Die Rechtsprechung, die eine Verkehrssicherungspflicht bei 
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Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!  
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Basiszinssatz:
nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich
für die Berechnung von Verzugszinsen

seit 01.07.2024 = 3,37 %  01.01.2024 - 30.06.2024 = 3,62 % 1.7.2023 – 31.12.2023 = 3,12 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter:  
www.destatis.de - Themen - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreise - Preisindizes im Überblick

Verzugszinssatz 
(§ 288 BGB seit 01.01.2002)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 %-Punkte 

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 %-Punkte
(abgeschlossen bis 28.07.2014) 

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 9 %-Punkte
(abgeschlossen ab 29.07.2014) zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex:
(2020 = 100)

2024: Oktober = 120,2; September = 119,7; August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4; Mai = 119,3;    
 April = 119,2; März = 118,6; Februar = 118,1; Januar = 117,6  

2023: Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8; September = 117,8; August = 117,5;     
 Juli = 117,1; Juni = 116,8 ; Mai = 116,5; April = 116,6; März = 116,1; Februar = 115,2; Januar = 114,3

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreise

steilen Schrägdächern (über 45 Grad) bejaht, gründet sich 
in allen Fällen nicht ausschließlich auf das Vorhandensein 
eines außergewöhnlichen, die Gefahr erhöhenden Daches, 
sondern jeweils auf zusätzliche weitere Umstände, wie all-
gemeinen Schneereichtum, eine bestehende Ortsüblich-
keit oder sogar eine bestehende behördlich angeordnete 
Schneefanggitterpflicht. Evtl. sind Vorsorgemaßnahmen im 
Rahmen der Verkehrssicherungspflicht geboten, wenn die 
Gefahrenquelle trotz Anwendung der von den Verkehrsteil-
nehmern zu erwartenden eigenen Sorgfalt nicht rechtzeitig 
erkennbar ist.

Hinweis: So ist es durchaus für Gebäudeeigentümer ratsam, 
im Vorfeld zu klären, ob sie verpflichtet sind, ein Schnee-
fanggitter anzubringen, um Schäden durch Dachlawinen zu 
vermeiden. In bestimmten Fällen, wie z.B. bei stark geneig-
ten Dächern, kann diese Verpflichtung durch die Rechtsver-
ordnung des jeweiligen Bundeslandes vorgegeben sein.

10. Steuerliche Auswirkungen der Regierungskrise – 
worauf jetzt zu achten ist

In Deutschland wird voraussichtlich am 23.2.2025 außer-
planmäßig ein neuer Bundestag gewählt, da die bestehen-
de Bundesregierung nach Ausscheiden der FDP über keine 
parlamentarische Mehrheit mehr verfügt. Somit wird die 
Regierung voraussichtlich auch nicht mehr in der Lage sein, 
von ihr beabsichtigte Gesetzesvorhaben zu verabschieden.

Dies betrifft sämtliche Gesetze, die vom Bundestag aktu-
ell noch nicht verabschiedet sind bzw. erst die 1. Lesung 
durchlaufen haben. Es kann auch Gesetze betreffen, denen 

der Bundesrat noch nicht zugestimmt hat und möglicher-
weise aufgrund der geänderten politischen Situation auch 
nicht mit dem vorliegenden Inhalt zustimmen möchte.

Der Bundestag hatte noch am 18.10.2024 das Jahressteu-
ergesetz 2024 mit Änderungen beschlossen. Dieses steht 
zur Zustimmung für den 22.11.2024 auf der Tagesordnung 
des Bundesrates.

Das Steuerfortentwicklungsgesetz wird in der jetzigen 
Form vor der mutmaßlichen Neuwahl ziemlich sicher nicht 
weiter bearbeitet, ebenso nicht die Erhöhung des Kindergel-
des sowie die Erhöhung der steuerlichen Freistellung des 
Existenzminimums.

Auch der Nachtragshaushalt für 2024 sowie der Bundes-
halt für 2025 sind noch nicht vom Bundestag verabschiedet 
worden. Laufende Förderprogramme sind von einer mög-
lichen Verzögerung der Haushaltsverabschiedung nicht 
betroffen, allerdings neu angedachte Förderungen für die 
Wirtschaft, Elektromobilität u.a. stehen zunächst in unge-
wisser Warteposition.

Es stehen derzeit auch mehrere Gesetzesänderungen in der 
Warteschleife, die Entscheidungen des Bundesfinanzhofes 
umsetzen bzw. noch Änderungen am Wachstumschancen-
gesetz bringen sollten.

Es wird dringend empfohlen, vor dem Beginn neuer Maß-
nahmen und Umstrukturierungen im Unternehmen mit dem 
Steuerberater des Vertrauens Kontakt aufzunehmen und den 
jeweils tagesaktuellen Stand der Rechtslage abzuklären.
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